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Am 3. Dezember wird jährlich der Internatio-
nale Tag der Menschen mit Behinderung be-
gangen. Er wird von den Vereinten Nationen 
ausgerufen und soll das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für die Probleme von Menschen 
mit Behinderung wachhalten.1 Nicht zuletzt 
dies ist der Anlass, in diesem Statistischen 
Monatsheft einerseits einen Blick auf die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
zu werfen und andererseits die neuesten Er-
gebnisse der Statistik der schwerbehinderten 
Menschen vorzustellen. 

UN-Behindertenrechtskonvention und ihre 
Umsetzung in Deutschland

Am 3. Mai 2008 ist das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in Kraft getreten. Zweck die-
ses universellen Vertragsinstrumentes ist es, „den 
vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 
innewohnenden Würde zu fördern.“2 Berücksich-
tigung finden dabei bürgerliche und politische 
Rechte sowie wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte. Inklusion ist dabei die durchgängige 
Haltung und das zentrale Handlungsprinzip.  
Menschen mit und ohne Behinderungen sollen 
von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbe-
reichen selbstbestimmt und zusammen leben.

Die unterzeichnenden Staaten3 verpflichten sich, 
die Regelungen der Konvention einzuhalten bzw. 
umzusetzen und die dazu notwendigen und ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und son-
stigen Maßnahmen zu treffen. In Deutschland 
erfolgte die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention auf Bundesebene im Rahmen des 
Nationalen Aktionsplans, in dem die Bundesre-
gierung die Herausforderungen und Vorhaben 
des Bundes beschreibt. Als wichtige Handlungs-
felder identifiziert werden dabei unter anderem 
Arbeit und Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, 
Bauen und Wohnen, Mobilität, Kultur und Freizeit 
sowie gesellschaftliche und politische Teilhabe. 
Konkrete Maßnahmen werden vor allem im ge-
planten Bundesteilhabegesetz umgesetzt.

Die Bundesregierung will sich darüber hinaus 
grundsätzlich dafür einsetzen, dass die beson-
deren Belange und Bedürfnisse behinderter 
Menschen von Anfang an bei allen politischen 
Vorhaben und Gesetzesinitiativen verstärkt be-
achtet werden und sie wirbt bei Ländern und 
Kommunen dafür, eigene Aktionspläne zu er-
stellen sowie Anlaufstellen zur Vernetzung ein-
zurichten.4 

In Baden-Württemberg wurde von der Landes-
regierung in Kooperation mit den Verbänden 
der Betroffenen, den Wohlfahrtsverbänden sowie 
den Kommunen ein eigener Umsetzungsplan 

Zum Tag der Menschen mit Behinderung: 
Schwerbehinderte Menschen in  
Baden-Württemberg 2015

Das Bundesteilhabegesetz

„Mit dem Bundesteilhabegesetz soll 
die Behindertenpolitik in Deutschland 

im Einklang mit der UN-Konvention über 
die Rechte behinderter Menschen zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickelt 
werden. […] Ziel soll es sein, mehr Selbst-
bestimmung und umfangreichere Teilhabe 
sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche 
Leistungen wie aus einer Hand zu gewäh-
ren.1 Laut dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales werden unter anderem 
folgende konkrete Verbesserungen ange-
strebt: 

 � Weiterentwicklung des Behinderungsbe-
griffs, 

 � „Herauslösen“ der Eingliederungshilfe 
aus dem „Fürsorgesystem“, 

 � Überprüfung der gegenwärtigen Einkom-
mens- und Vermögensanrechnung,

 � Personenzentrierte Gestaltung der Leis-
tungen, unabhängig von Wohnort und 
-form.“2 

1 Vergleiche Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 
behinderte Menschen e.V. (BAG WfbM). (30.06 2016). 
Bundeskabinett beschließt Bundesteilhabegesetz. 
www.bagwfbm.de/article/2756 (Abruf: 28.07.2016)

2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) (Juli 
2015). Der Weg zum Bundesteilhabegesetz. Bonn.
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5 Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Fa-
milie, Frauen und Seni-
oren Baden-Württem-
berg: Aktionsplan der 
Landesregierung zur 
Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskon-
vention in Baden-Würt-
temberg. Stuttgart 2015.

für Baden-Württemberg erarbeitet, der unter 
anderem Schwerpunkte setzt für die Bereiche 
Bildung, Verbesserung der ambulanten, statio-
nären und psychiatrischen Versorgung, Barrie-
refreiheit, Kultur, Freizeit, Sport sowie gesell-
schaftliche und politische Teilhabe.5

Ein realistisches, auf verlässlichen Zahlen fuß-
endes Bild von Menschen mit Behinderungen 
ist eine wesentliche Voraussetzung zur Verwirk-
lichung des Inklusionsgedankens auf Bundes- 
und Landesebene. Die Daten der amtlichen Sta-
tistik der schwerbehinderten Menschen können 
hierzu einen Teil beitragen.

Schwerbehinderte Menschen in Baden-
Württemberg 2015 im Überblick

Als schwerbehindert gelten im Rahmen der Sta-
tistik Personen, denen von den Versorgungs-
ämtern ein Grad der Behinderung von 50 und 
mehr zuerkannt worden ist und die einen gül-
tigen Schwerbehindertenausweis besitzen. Zum 
Jahresende 2015 galten 929 877 Menschen in 
Baden-Württemberg, das sind 8,5 % der Gesamt-
bevölkerung, als schwerbehindert. Ihre Zahl ist 
gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2013 
um 51 661 Personen (5,3 %) gesunken.

Der Anteil der schwerbehinderten Menschen an 
der Bevölkerung liegt bis zum 47. Lebensjahr je-
weils unter 5 %. Bei den 67-Jährigen liegt der 
Anteil an der Bevölkerung bereits bei knapp 22 %. 
Zu beachten ist allerdings, dass in der Statistik 
die Anzahl der Personen im jeweiligen Alter, nicht 
jedoch das Alter, in dem die Erkrankung erstmals 
aufgetreten ist, erfasst wird (Schaubild 1).

Von den insgesamt 929 877 schwerbehinderten 
Menschen leiden 621 067 Personen oder 66,8 % 
an körperlichen Behinderungen. 133 073 Men-
schen oder 14,3 % sind von einer geistigen Be-
hinderung betroffen. In 85 944 Fällen (9,2 %) 
liegen zerebrale, also das Gehirn betreffende 
Störungen, vor. Beispiele für zerebrale Störungen 
sind Parkinson oder Epilepsie. In den übrigen 
89 793 Fällen (9,7 %) liegen unter anderem sons-
tige oder ungenügend bezeichnete Behinde-
rungen vor (Schaubild 2). 

Aufgrund ihrer quantitativen Bedeutung soll im 
Folgenden vor allem näher auf die körperlichen 
und geistigen Behinderungsarten eingegangen 
werden.699 16Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

S2 Schwerbehinderte Menschen in Baden-Württemberg 2015
nach Art der Behinderung

insgesamt
929 877

Menschen

Sonstige oder ungenügend 
bezeichnete Behinderungen

Zerebrale Störung

Geistige Behinderung

Körperliche Behinderung

Anteile in %
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S1 Schwerbehinderte Menschen in Baden-Württemberg im Jahr 2015 nach Altersjahren
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6 Einschließlich Impfscha-
den.

Körperliche Behinderungen

Innerhalb der Kategorie „körperliche Behinde-
rungen“ sind die Behinderungsarten sehr un-
terschiedlich verteilt (Schaubild 3). So entfallen 
41,2 % auf Beeinträchtigungen der Funktion von 
inneren Organen bzw. Organsystemen. Damit 
ist diese Behinderungsart bei über einem Viertel 
aller Behinderungen ursächlich. Betroffen sind 
von den inneren Organen bzw. Organsystemen 
zu einem großen Teil die Harn-/Geschlechts-
organe und das Herz-Kreislauf-System (51,8 % 
von allen die Organe betreffenden Schwerbe-
hinderungen).

Die zweithäufigste Art der körperlichen Behin-
derungen stellt die Funktionseinschränkung der 
Wirbelsäule und des Rumpfes sowie die Defor-
mierung des Brustkorbes dar (Anteil an körper-
lichen Behinderungen 23,3 %). Dabei werden 
96,8 % der Funktionseinschränkungen der Wir-
belsäule und des Rumpfes bzw. der Deformie-
rung des Brustkorbes durch Krankheit6 verur-
sacht. Unfälle spielen in diesem Zusammenhang 
keine wesentliche Rolle.

Mit einem Anteil von 17,2 % (106 714 Fälle) steht 
die Funktionseinschränkung von Gliedmaßen 
an dritter Stelle innerhalb der körperlichen  

Behinderungsarten. In 72,7 % der Fälle sind ein 
Bein oder beide Beine eingeschränkt. 11,3 % der 
Betroffenen leiden an einer Funktionseinschrän-
kung von beiden Armen und Beinen. Frauen und 
Männer sind bei den Funktionseinschränkungen 
ungefähr gleich stark vertreten. Anders sieht es 
bei einem Verlust oder Teilverlust der Gliedma-
ßen aus. Der überwiegende Teil der 6 754 be-
troffenen Personen ist männlich (72,6 %).

Mit relativ geringen Anteilen innerhalb der kör-
perlichen Behinderungen sind noch Sprach- oder 
Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, 
Gleichgewichtsstörungen (6,7 %), Blindheit und 
Sehbehinderung (6,4 %), Verlust einer Brust oder 
beider Brüste, Entstellungen und andere (3,6 %) 
sowie Querschnittlähmung (0,5 %) zu nennen.

Geistige Behinderungen

Die zweithäufigste Kategorie nach den körper-
lichen Behinderungen stellen die geistigen Be-
hinderungen mit einem Anteil von 14,3 % an 
allen Behinderungen (133 073 Fälle) dar.

Den höchsten Anteil innerhalb der geistigen Be-
hinderungen haben mit 37 % Neurosen, Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen. Das sind 
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S3 Körperlich schwerbehinderte Menschen in Baden-Württemberg 2015 
nach Behinderungsart

Anzahl

Querschnittlähmung

Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen

Verlust einer Brust oder beider Brüste,
Entstellungen und andere

Blindheit und Sehbehinderung

Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit,
Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen

Funktionseinschränkung von Gliedmaßen

Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und
des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes

Beeinträchtigung der Funktion von
inneren Organen bzw. Organsystemen

255 912

144 871

41 503

39 762

22 569

6 754

2 982

106 714
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7 Einschließlich Impfscha-
den.

8 Einschließlich Sucht-
krankheiten.

9 Einschließlich Wege- 
und Betriebswegeunfall, 
Berufskrankheit.

49 262 Fälle. Störungen der geistigen Entwick-
lung (zum Beispiel Lernbehinderung) folgen an 
zweiter Stelle der geistigen Behinderungen mit 
immer noch 31,2 % oder 41 522 Fällen. Bei 27,8 % 
oder 36 986 Fällen der geistigen Behinderungen 
liegen körperlich nicht begründbare (endogene) 
Psychosen (Schizophrenie, affektive Psychosen) 
vor. Suchtkrankheiten sind mit einem Anteil von 
4 % und 5 303 Fällen unter den geistig behin-
derten Menschen eher selten vertreten (Schau-
bild 4).

Ursachen der Schwerbehinderung

In 92,7 % aller Fälle (862 322) ist eine allgemeine 
Krankheit7 Ursache für die Schwerbehinderung. 
Menschen, deren Schwerbehinderung diese Ur-
sache hat, leiden in den meisten Fällen an einer 
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Or-
ganen bzw. Organsystemen (29,2 %). Wesentlich 
seltener sind mit einem Anteil von 3,7 % (34 180 
Fälle) angeborene Behinderungen. Bei angebo-
renen Behinderungen handelt es sich vor allem 
um Querschnittlähmungen, zerebrale Störungen 
oder geistig-seelische Behinderungen8 (61,4 % 
der Fälle).

16 565 Menschen sind aufgrund eines Unfalls 
schwerbehindert (1,8 % an allen Ursachen). Fast 
die Hälfte (48,2 %) davon hat einen Arbeitsun-
fall9 erlitten. Bei den übrigen Unfällen handelt 
es sich um Verkehrsunfälle (28,9 % aller Unfälle), 
häusliche Unfälle (4 % aller Unfälle) oder um 
sonstige oder nicht näher bezeichnete Unfälle 
(19 % aller Unfälle).

Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienst-
beschädigungen sind in 0,4 % aller Fälle Ursache 
für die Schwerbehinderung und betreffen zu 
89 % Männer.1,4 % der Behinderungen beruhen 
auf sonstigen, mehreren oder ungenügend be-
zeichneten Ursachen.

Grad der Behinderung

Je nach Kategorie der Behinderung, also kör-
perlich, geistig, zerebral oder sonstige, unter-
scheidet sich die Verteilung des Grades der Be-
hinderung, mit dem die Auswirkungen auf die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft abgebil-
det werden, deutlich (Schaubild 5). Insgesamt 
wird am häufigsten, nämlich in gut einem Drit-
tel aller Fälle, ein Grad der Behinderung von 50 
zuerkannt. Knapp ein Viertel der schwerbehin-
derten Menschen weist den höchsten Grad von 
100 auf.

Diese Verteilung spiegelt sich auch bei der am 
häufigsten auftretenden körperlichen Behinde-
rung „Beeinträchtigungen der Funktion von in-
neren Organen bzw. Organsystemen“ wieder.

Innerhalb der Kategorie „geistige Behinde-
rungen“ fallen große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Behinderungsarten auf. Neurosen, 
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen wer-
den oft mit einem niedrigen und sehr selten mit 
einem schweren Grad der Behinderung bewer-
tet. Einem Anteil von 59,4 % dieser Betroffenen 
wurde ein Grad der Behinderung von 50 zuer-
kannt, lediglich 4,8 % haben einen Grad von 100.
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S4 Geistig behinderte Menschen in Baden-Württemberg 2015 nach Behinderungsart

Anzahl

41 522

49 262

5 303

36 986

  Suchtkrankheiten

  körperlich nicht begründbare (endogene)
Psychosen (Schizophrenie, affektive Psychosen)

  Störungen der geistigen Entwicklung
 (zum Beispiel Lernbehinderung,

 geistige Behinderung)

  Neurosen, Persönlichkeits- und
 Verhaltensstörungen
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Ü Klassifikation von Beeinträchtigungen

Quelle: Vergleiche: www.imbi.uni-freiburg.de/medinf/gmds-ag-mdk/archiv/2006/symposium_140906/09_Schuntermann_
Leipzig_060914.pdf (Abruf: 23.09.2016).

Anerkannte Schwerbehinderung

Anerkannte Behinderung

Behinderungen

Beeinträchtigung

Teilhabe/
Aktivitäten

eingeschränkt

Statistik der schwerbehinderten  
Menschen

Die Statistik der schwerbehinderten Menschen 
wird bundesweit alle 2 Jahre zum Stichtag 
31. Dezember erhoben. Die Daten werden in 
Baden-Württemberg vom Landesversorgungs-
amt bereitgestellt. Als schwerbehindert gelten 
im Rahmen der Statistik Personen, denen von 
den Versorgungsämtern ein Grad der Behin-
derung von 50 und mehr zuerkannt worden 
ist und die einen gültigen Schwerbehinderten-
ausweis besitzen. Der Begriff „Grad der Be-
hinderung“ stammt aus dem Sozialgesetzbuch 
– § 69 (1) Neuntes Buch (SGB IX). „Die Aus-
wirkungen auf die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft werden als Grad der Behinderung 
nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.“1.

„Einen Schwerbehindertenausweis erhalten 
nur Menschen mit Schwerbehinderung. Au-
ßerdem muss die Person in Deutschland woh-
nen oder hier beschäftigt sein. Grundsätzlich 
ist es für Menschen mit Behinderung zwar 
nicht erforderlich, dass ein bestimmter Grad 
der Behinderung festgestellt und durch einen 
Ausweis bescheinigt wird, um notwendige 
Hilfen in Anspruch nehmen zu können. Bei-

spielsweise setzen Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben keine Anerkennung als 
Mensch mit Schwerbehinderung voraus. Es 
gibt aber bestimmte Nachteilsausgleiche, für 
die man den Ausweis auf jeden Fall benötigt. 
So erhalten grundsätzlich nur Menschen mit 
anerkannter Schwerbehinderung den beson-
deren Kündigungsschutz, den Zusatzurlaub 
oder Vergünstigungen bei der Besteuerung 
des Einkommens. Manche Leistungen zum 
Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 
(zum Beispiel im öffentlichen Personennah-
verkehr) setzen eine Feststellung des Grades 
der Behinderung voraus.“2

Durch die Begrenzung der Statistik der schwer-
behinderten Menschen auf Personen, denen 
ein Grad der Behinderung von 50 und mehr 
zuerkannt worden ist und die einen gültigen 
Schwerbehindertenausweis besitzen, kann 
diese Statistik nur einen Teilbereich aller Ein-
schränkungen abdecken (siehe Übersicht). 
Zu diesem Ausschnitt liefert sie allerdings 
differenzierte und inhaltlich tiefgegliederte 
Informationen, zum Beispiel nach Art und Ur-
sache der schwersten Behinderung, dem Grad 
der Behinderung sowie dem Alter und dem 
Geschlecht der schwerbehinderten Menschen. 

1 Bundesrat. (31.08.2015). Gesetze im Internet – SGB 9. www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/BJNR104700001.html (Abruf: 
20.05.2016).

2 Aktion Mensch e.V. Familienratgeber: Schwerbehindertenausweis. www.familienratgeber.de/schwerbehinderung/schwerbe 
hindertenausweis.php (Abruf: 20.05.2016).
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Bei den Störungen der geistigen Entwicklung 
(zum Beispiel Lernbehinderung) wurde nur in 
11,5 % der Fälle ein Grad der Behinderung von 
50 festgestellt, mit einem Anteil von 56,1 % aber 
relativ häufig ein Grad von 100.

Anteile der Männer und Frauen

Männer sind etwas häufiger als Frauen als schwer-
behindert anerkannt. Im Jahr 2015 besaßen 
481 990 Männer, und damit 51,8 % der schwer-
behinderten Menschen, und 447 887 Frauen, 
dies waren 48,2 % der schwerbehinderten Men-
schen, einen gültigen Schwerbehindertenaus-
weis. Der Anteil schwerbehinderter Menschen 
unter 50 Jahren an der jeweiligen Bevölkerungs-
gruppe ist bei Männern und Frauen in etwa gleich. 
Erst danach steigt der Anteil bei den Männern 
deutlich über den Anteil bei den Frauen an (Schau-
bild 1). 

Bei den körperlichen Behinderungen, die mit 
einem Anteil von 66,8 % die quantitativ wich-
tigste Kategorie darstellen, sind Frauen aller-
dings bei drei von acht Behinderungsarten stär-
ker als Männer vertreten. Von einem Verlust 
einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen 
und andere sind zu 98,4 % Frauen betroffen. 
Bei Blindheit und Sehbehinderung liegt der 
Frauenanteil bei 56,2 %. Funktionseinschrän-
kungen der Wirbelsäule und des Rumpfes oder 
Deformierungen des Brustkorbes betreffen zu 
52 % Frauen.

Innerhalb der körperlichen Behinderungen ist 
die Beeinträchtigung der Funktion von inneren 
Organen bzw. Organsystemen am bedeutsams-
ten. Während Frauen häufiger als Männer Be-
einträchtigungen bei den Geschlechtsorganen 
haben (56,4 % Anteil Frauen), sind bei Männern 
zum Beispiel deutlich häufiger das Herz-Kreis-
laufsystem (68,6 % Anteil Männer) oder die obe-
ren Atemwege (68,4 % Anteil Männer) betroffen.

Bei der Betrachtung der Ursachen von Behinde-
rungen fällt auf, dass Männer deutlich häufiger 
aufgrund von Unfällen aller Art eine Schwerbe-
hinderung erleiden als Frauen: Der Anteil der 
Männer liegt bei 78,8 %. Meist handelt es sich 
dabei um Arbeitsunfälle (52,1 % der Unfälle).

Fazit

In der Öffentlichkeit ist die Teilhabe von schwer-
behinderten Menschen in den letzten Jahren 
– nicht zuletzt durch die UN-Behindertenrechts-
konvention – stärker ins Bewusstsein gerückt. 
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen 
bildet einen Teilausschnitt aus einem Thema 
mit vielen Facetten ab. Dies tut sie als Voller-
hebung, fundiert und objektiv. Hinsichtlich der 
verschiedenen Arten und Ursachen von Behin-
derung sind die Daten auch nach Alter und Ge-
schlecht sehr differenziert verfügbar. Somit 
bietet die Statistik der schwerbehinderten Men-
schen unverzichtbares Ausgangsmaterial für 
weitere Analysen. 
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S5 Schwerbehinderte Menschen in Baden-Württemberg 2015 nach Grad der Behinderung
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